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Vorlage -zur Kenntnisnahme-

gemäß Artikel 47 Abs. 1 der Verfassung von Berlin

über Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplanes XII~41
für das Gelände zwischen Mühlenstraße, Malteserstraße
und Paul-Schneider-Straße, für die Grundstücke Malteserstraße 2/20,
Mühlenstraße 32 und Grandbuch von Lankwitz Blatt 3711
(Hospitalgraben) teilweise ''
sowie für Teilflächen der Grundstücke Paul-Schneider-Straße 46/60
im Bezirk Steglitz, Ortsteil Lankwitz

Wir bitten, gemäß Artikel 47 Abs. 1 der Verfassung von
Berlin zur Kenntnis zu nehmen, daß der Senator für Bau-
und Wohnungswesen die nachstehende Verordnung erlassen
hat:

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XII-41

~ fftr das Gelände zwischen Mühlenstraße, Malteserstraße
und Paul-Scfinelder-Straße, für die Grundstücke Malteser
straße 2/20, Mühlenstraße 32 und Grundbuch von Lankwitz
Blatt 3711 (Hospitalgraben) teilweise sowie für Teilflachen

der Grundstücke Paul-Schneider-Straße 46/60
im Bezirk Steglitz, OrtsteU Lankwitz

Vom 22. Juni 1972

Auf Grund des § 10 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni
i960 (BGBl. I S. 341 / GVB1. S. 667), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 7. Juni 1972 (BGBl. I S.873 / GVB1. S.1052),
.in Verbindung mit § 4 Abs.l Satz 1 des Gesetzes zur Aus
führung des Bundesbaugesetzes vom 21. Oktober 1960
(GVB1. 8^1080), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai
1972 (GVB1.8.884), wird verordnet:

II

\\ Per Bebauungsplan xn-41 vom 4* August 1971 mit
Deckblatt vom 13. Juni 1972 fflt dair Gelände zwischen ^
MOWenstraße/MaJteser*^^

teilweise sowie für Teilflächen der Grundstücke Paul*
ßchneider-Straße,46/65Jm Seörk Jtegüfe OrtsteU L'ank-

Die VerttffentUchungen des Abgeordnetenhauses sind beim Kulturbuchverlag Berlin, 1 Berlin 80, Passauer Straße 4
Telefon 218 60 71. zu beziehen.
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Die Urschrift des Bebauungsplanes kann beim Bezirksamt
Steglitz von Berlin, Abteilung Bauwesen, Vermessungsamt,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplanes können
beim Bezirksamt Steglitz von Berlin, Abteilung Bauwesen,
Stadtplanungsamt und BauäufSichtsamt, während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

"_•• § 3 _
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung

im Gesetz« und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

— — A. Begründung*- . —

T. Veranlassung" des Planes

Der Bebauungsplan bildet die Rechtsgrundlage für die
Verbreiterung der Malteserstraße, die als Schnellverkehrs
straße über Munsterdamm und Grazer Damm eine ver
kehrsgerechte Anbindung der südlichen Teile des Berliner
Stadtgebietes mit den Ortsteilen Südende, Lankwitz und
Marienfelde an das Schncllstraßennetz der Stadtautobahn
herstellt. Er regelt ferner innerhalb seines Geltungs
bereiches Art und Maß der baulichen und sonstigen Nut
zung der beiderseits der- Malteserstraße - angrenzenden
Grundstücke. ~~~^ ""*

Im Flächennutzungsplan von.. Berlin vom^'30. Juli 1965
(ABl. 1970 S.703),^zuletzt geändert durch den 2. Ände«*-
rungsplan vom 21. April 1971 (ABl. 1972 S. 778), sind
die vom Geltungsbereich erfaßten Baugrundstücke west
lich der Malteserstraße undL^das ,__G£un<Jstück . Mühlen^
Straße 32 als-äil^meine

. - Geschoßflächenzähl 1,0, dfe ^au^rAandstllcke östlich der •
Malteserstraße als Gewerbegebiet mit der zulässigen Ge
schoßflächenzahl 1,0 und der Geländestreifen nördlich und
südöstlich hiervon als Grünfläche mit der Zweckbestim
mung „Parkanlage" dargestellt.

Nach dem Baunutzungsplan in der Fassung vom 28. De
zember-1960 (ABl. 1961 S. 742}-gehören die Baugrund
stücke zum-allgemeinen Wohngebiet. Baustufe m/3; ledig
lich die rückwärtigen'Flächen-derf^ndstückejflafteser-

. Straße 2/20 gehören zur Baustufe H/3. Zu beiden Seiten
- der Einmündung der Pa^l-Sühneider^StriaBe in die^Maiteser-

straße ist Nichtbaugebiet ausgewiesen.

H. Inhalt des Planes

Die Malteserstraße ist ein Teilstück der geplanten
Schnellverkehrsstraße Grazer Damm - Munsterdamm -
Malteserstraße V Diedcrsdorfer Weg, die-den Verkehtraus
den südlichen Stadtgebieten zum Verteilersystem des
„Schöneberger Kreuzes" leiten soll.. Für die erforderliche
Verbreiterung der Malteserstraße auf eine Breite von
44,0 m werden Teilflächen privater Grundstücke benötigt.

Wegen der Verkehrsbedeutung der Kreuzung Paul-
Schneider-Straße - Straße 526 (künftiger Kamenzer
Damm) mit der Malteserstraße ist ein Fahrbahntunnel
mit je 7,0 m breiten Richtungsfahrbahnen vorgesehen. Die
aeltlich verbleibenden je 6,0 m breiten Ortsfahrbahnen sind

P tlem AiiÜegexv- bzw. A%We^verkehr,tv0TbenMl^^^Ä Be-.;
3^: reich der beginnenden bzw. endendetf Rampen wird für?
•-*"" einengender Grundstücke Malteserstraße-1und^/C-ehv
. >JStt- tmd^Aösfahrtsverbot festgesetzte _ : 7 =" l: --i v ~

--Elntsprechend-ihrer Bedeutung als Hauptverkehrsstraße-
^^rwird dift^Nüi^chnei^e^Straße^iPÄ ^^m^erbreftei*

,. wohei ebenfaJU%Tetlflächeji--jprivatej>Gnmdstu^
j^^mdt^^m^^rweis^PE müssen^flfr verkehöJgerechten
, Lösung der Kreuzung mit der Malteserstraße und-Über

leitung in den künftigen Kamenzer Damm wird die Paul-
Schneider-Straße abgewinkelt, wpbei die beiderseits dieser

~~ Abwinkelung verbleibenden Flächen in Anlehnung an die
örtlichkeit als Grünfläche mit, der Zweckbestimmung
„Parkanlage" festgesetzt werden. Hierbei wird die südlich..

—, gelegene ehemalige Straßenlandfläche als mit einem Lei-«
tungsrecht zu belastende Fläche festgesetzt (Planergän
zungsbestimmung Nr. 6). Die Festsetzung der im Flächen-
nutzungsplan als allgemeines Wohngebiet dargestelltexD
Dreiecksfläche im Bereich der Kreuzung Paul-Schneider-
Straße - Malteserstraße als Grünfläche - Parkanlage -
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ist als Entwicklung aus der vorbereitenden Bauleitplanung
gemäß § 8 Abs. 2, BBauG anzusehen.

Die nordwestlich an den Gemeindepark angrenzende
Teilfläche des vorhandenen Dreifaltigkeits-Friedhofes Paul-
Schneider-Straße 50/56 wird als Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung^.Friedhof" festgesetzt.

Um eine Behinderung des Durchgangsverkehrs in der
Malteserstraße so weit wie möglich auszuschältenrwird der
Fahrverkehr in der Mühlenstraße" durch eine Wehdeplatte
abgefangen. Die Straße dient in diesem Bereich nur dem
Anliegerverkehr. . • \ : -_ /

—Das Gelände-beiderseits ^der Malteserstraße soll in Ent
wicklung aus der vorbereitenden Bauleitplanung wie folgt
genutzt werden: - •- ~ ; -

a) Die überwiegend mit 3- und 4geschossigen Wohn
gebäuden bebauten Grundstücke innerhalb des Blocks
Mühlenstraße - Malteserstraße - Paul-Schneider-
Straße werden entsprechend der vorbereitenden Bau-_
leitplanung bei flächenmäßiger Ausweisung und ge-
schlossener Bauweise als" allgemeines^Wohngebiet mit
vier -zulässigen Vollgeschossen, der Grundflächen
zahl 0,3 und der Geschoßflächenzahl; 1,0 festgesetzt.

-—Die Bebauungstiefe wird durch die- Planergänzungs
bestimmung Niv3 geregelt. Sie beträgt 13,0 m, gerech
net von der Baugrenze an, wöbet eine Überschreitung

, _bis zu einerJEiefe von 55,0 m zugelassen werden kann,
wenn"städtebauliche Bedenken und Gründe der Sicher
heit oder Gesundheit nicht entgegenstehen.

.. ^-Pie in £ 4~Absu3_Nr.4 und 6_der Baunutzungsverord-.
:-^fg| iirv4^*Fässung vom 26. November 1968 vor-
- " gesehenen AasTaahmen werden-durch die Planergän

zungsbestimmung Nr. 1 ausgeschlossen, da Gartenbau
betriebe und Ställe für Kleintierhaltung als Zubehör
zu Kleinsiedlungen und landwirtschaftlichen Neben
erwerbsstellen hier nicht in Betracht kommen.

b) Die Grundstücke Malteserstraße 2/20 werden entspre-
. . chend der vorbereitenden Bauleltplanung bei.flächen-

-mäßiger. Ausweisung und geschlossener Bauweise als
"y Gewerbegebiet mit drei zulässigen VoUgeschossen, der
-:, Grund^läelienzahl 0^5und Geschoßflächenzähl 1,0 fest

gesetzt. Die im Flächennutzungsplan dargestellte Grün-
. fläche, die Teile des Grundstücks Malteserstraße 12/18

%und das Grundstück Malteserstraße 20 umfaßt, wird
dem Gewerbegebiet zugeordnet, da auf dem unmittel
bar südöstlich angrenzenden Grundstück Malteser
straße 22 im Bebauungsplan XII-16 eine Grünfläche in.
ausreichendenBreite festgesetzt wurde... .•'_•-

Eine Grünverbindung zwischen dem Lankwitzer Ge
meindepark und den-nördlich weiterführenden Grün-,
anlagen ist entsprechend der vorbereitenden Bauleit
planung damit gewährleistet. • -

Für die Baugrundstücke können im Einzelfall Aus
nahmen von der Zahl der Vollgeschosse und der
Grundflächenzahl zugelassen werden, wenn die Ge-

; schoßfläcbenzahl von 1,0 nicht überschritten wird
7 (Planergänzimgsbej^immung Nr. 2). Die Planergän^

sujagsbi^
sl^- vNfr^St®^%S^#5#fc v?n. .<?*£. Baugrei^e an. -• ^

i-i BedhagtJdö^^^ilB^ jde» Straßentunnels in der
w Malteserstraße können die Ver- und Entsorgungs-
r^itungejna|^tlamtüch, im StraJSeniand untergebracht

%erde1KZurSicherung* der zif^eriegenden Leitungen.
|^J5$8rd a^ äM t?r^nds|ücken Malteserstraße 2/20 inner--
^. 3w halb der nicht überbaubaren flächen der\ Paugnaid*::

' - stücke mit Bindungen für Bepflanzungen ein 3,0 m;
breiter Geländestreifen entlang der Straßenbegren
zungslinie ausgewiesen, der mit einem Leitungsrecht
zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu
belasten ist (Planergänzungsbestimmung Nr. 6).

8«—^"

c) "Das mit einem 1geschossigen Wohnhaus bebaute
. Grundstück Mühlenstraße 32 wird bei flächenmäßiger

Ausweisung und geschlossener Bauweise als allgemei
nes Wohngebiet mit 3 zulässigen Vollgeschossen, der
Grundflächenzahl 0,3 und der Geschoßflächenzähl 0,9
festgesetzt.

-m
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Die Verminderung der Geschoßflächenzähl gegenüber
der vorbereitenden Baulcitplanung von 1,0 auf 0,9 ist
nls Entwicklung aus der vorbereitenden Bauleitplanung
anzusehen und entspricht den künftigen Festsetzungen
des unmittelbar nördlich angrenzenden Bebauungs
planes Xn-38 a.

d) Das Gelände zwischen den Grundstücken Mühlen-
straße 32 und Malteserstraße 2/4 wird entsprechend
der Darstellung im Flächennutzungsplan als Grün
fläche mit der- Zweckbestimmung „Parkanlage mit
'Tummelplatz?4 festgesetzt. Die Parkanlage ist Teil
einer Grünverbindung zwischen dem Bernkastler Platz
(Nähe Rathaus Lankwitz), der Bruchwitzstraße und
den Grünflächen am Lankegraben Und Teltowkanal.
Zur Sicherung vorhandener bzw. zu vorlegender Lei
tungen wird innerhalb der Parkanlage eine Fläche fest
gesetzt, die mit einem Leitungsrecht zugunsten der
zuständigen Unternehmensträger zu belasten ist (Plan
ergänzungsbestimmung Nr. 6) und eine weitere Fläche
zur Erhaltung des unterirdischen (verrohrten) Hospi
talgrabens (Planergänzungsbestimmung Nr. 8).

e) Für die Bewirtschaftungs- und Böschungsflächen bei
derseits des Abschnitts des Hospitalgrabens im Gel
tungsbereich des Bebauungsplanes wird eine Grün
fläche mit der Zweckbestimmung „Uferschutzstreifen"
festgesetzt. . _ - -- — ..

Der Bebauungsplan hebt die förmlich festgestellten
Straßen- und Baufluchtlinien auf und setzt die der städte
baulichen Neuplanung entsprechenden Straßenbegrenzungs
linien und Baugrenzen fest.

-•;'- _ ....-* m. Verfahren ;

Der Bebauungsplan hat den zu beteiligenden Behörden
und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, zur Stel
lungnahme vorgelegen. Bedenken und Anregungen wurden
nicht vorgebracht.

"* Die Bezirksverordnetenversammlung hat dem Bebau
ungsplan mit Beschluß vom 15. September 1971 zugestimmt.
Er-ist in der Zeit vpnvl. November 1971 bis. 2. Dezember

-1971 öffentlich ausgelegt worden. Während der öffent
lichen Auslcg^mg wurden gegen den Bebauungsplan frist
gerecht^Bedenken untTAnregungen vorgebracht von

1. der GAGFAH, Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft für
Angestellten-Heimstätten, Berlin 31, Ermslebener
Weg 11, Eigentümerin der Grundstücke Mühlen
straße 24 und In den neuen Gärten 12/14;

2. der Gesellschaft für Wohnungswesen mbH., Berlin 31,
Tharandter Straße, als bevollmächtigte Verwalterin
der Grundstücke Paul-Schneider-Straße 45-45 a und
Malteserstraße 9-9 a;

3. der Mietergemeinschaft des Wohnblocks Paul-Schnei
der-Straße 47 /Malteserstraße 11, vertreten durch
Herrn Stefan Muszynski.

Zu 1.: -

JDie ^.Bedenken der Gagfah richten sich gegen die Fest-
:*etzung der Grundstücke"Malteserstraße 2/20 als Gewerbe-
^gebiet. Sie ist der.Aufffffisung, daß jeder Gewerbebetrieb
störondettEinfluaavf dir gesatnte Umgebung ^h^ und
ä& #bhnwe^ Wohnungen -erheblich

^mtederai^rde.'Der jSi^^ Kraftfahrzeug-
Reparaturwerkstatt sei in diesem Gebiet unvertretbar. Es
dürften nurBetriebean^esTedelt werden, Äe keineBetriebs^

'geräüs^he und ^girÄie"verbreiten %ürden7*Me Gagfah*
_ .. ^ „^^ —'~Ä^l^te«ÖälW*te S3r^#h#n von.

aminigen ihres Bauvorhabens auf dem Grund
stück tri den neuen Gärten 12/14. Die Rückfront des ge
planten Gebäudes mit den Baikonen würde dem künftigen
Gewerbegebiet gegenüberliegen, so daß eine erhebliche Be
einträchtigung erfolge. Die Erwerbsabsichten der 32 künfti
gen Wohnungseigentümer basierten auf der Grundlage, daß
die Grundstücke der geplanten Gewerbegebiete nach dem
Baunutzungsplan allgemeines Wohngebiet seien.

Zu 2.:

Die Bedenken der Gesellschaft für Wohnungswesen rich
ten sich ebenfalls gegen die geplante Festsetzung der bisher
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nach dem Baunutzungsplan dem allgemeinen Wohngebiet
zugeordneten Grundstücke Malteserstraße 2/20 ini Ge
werbegebiet.

Zu 3.:

Die Bedenken der Mietergemeinschaft (31 Unterschrif
ten) richten sich gegen die geplante neue Einmündung der
Paul-Schneider-Straße in die Malteserstraße. Bei der be
absichtigten Abschwenkung der Paul-Schneider-Straße
würde.das Straßeriiand unmittelbar das Haus und somit
die Balkone erreichen. Es entständen Geräusch- und Ge
ruchsbelästigungen, die über das heute schon erreichte
Maß weit hinausgehen und somit für die Anwohner unzu
mutbar wären. Es werde daher vorgeschlagen, den Ein-

mündungs-Radius der Paul-Schneider-Straße so zu wählen,
daß vor dem Haus ein hinreichend großer Abstand ver
bliebe.

Die Bedenken zu -1. und 2. können nicht berücksichtigt
werden. Im Interesse der Förderung der Berliner Wirt
schaft-ist es erforderlich, Bauflächen rechtlich zu sichern,
die sich für Gewerbebetriebe eignen.

Die Grundstücke Malteserstraße 2/20 werden überwie
gend gewerblich genutzt und sind auch im Flächennut
zungsplan von Berlin vom 30. Juli 1965 als Gewerbegebiet
dargestellt. Der Bebauungsplan folgt mit seinen Festset
zungen somit der- vorbereitenden Bauleitplanung. Das Ge
werbegebiet nach § 8 der Baunutzungsverordnung ist nur
für Gewerbebetriebe bestimmt, die für die Umgebung keine
erheblichen Nachteile oder Belästigungen zur Folge haben.
Auch findet § 15 der Baunutzungsverordnung Anwendung,
nach dem bauliche und sonstige Anlagen im Einzelfall
unzulässig sind, wenn sie nach Anzahl, LageJJmfang oder
Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebietes wider
sprechen. -

Sie sind insbesondere unzulässig, wenn von ihnen Be
lästigungen oder Störungen ausgehen können, die für die
Umgebung nach der Eigenart des Gebietes unzumutbar
sind. Diese Vorschriften werden im Baugenehmigungs-
verfahren, erforderlichenfalls durch Auflagen, beachtet.

Das Gewerbegebiet wird zudem durch die umgebenden
Grünflächen und das Straßeniand der Malteserstraße aus
reichend gegenüber dem allgemeinen Wohngebiet abge
schirmt: im-Norden durch eine 25,0 bis 30,0 m breite
Parkanlage, im Nordosten durch den Hospitalgraben mit
angrenzender Fläche für Stellplätze für die sich anschlie
ßende Wohnbebauung, im . Südosten durch eine 10,0 m
breite Grünfläche (festgesetzt im Bebauungsplan XII-16)
und im Westen durch die 44,0 m breite Malteserstraße.

Den Bedenken zu 3. wird durch Festsetzung der verän
derten Führung der Straßenbegrenzungslinien im Deck
blatt stattgegeben. Die nördliche Straßenbegrenzungslinie
folgt nun dem Verlauf der straßenseitigen Grenze des
Grundstücks Paul-Schneider-Straße 47-47 b. Der ge
wünschte Abstand zwischen Straßenland und Wohngebäude
ist somit gegeben.

B. Rechtsgrundlage:

Bundesbaugesetz vom 23. Juni 196fr (BGBl. I S. 341/GVB1.
S; 667) r zuletzt geändert durch. Gesetz vom 7; Juni 1972
(BGBL I S. 873 / GVB1. S. 1052), in Verbindung mit der
Baunutzungsverordnung in der Fassung voni 26. November
1968 (BGBl. I S. 1237, berichtigt BGBl. 1969 I S. 11 / GVB1.
«f i676, berichtigt Gggi. 1969 S v,l£2);~ -
Gesetz zur Ausführungdes Bandesbaugesetzes vom 21. Ok
tober i960 (GVB1. S. 1080),, zuletzt" geändert durch Gesetz
voni 9. Mai 1972 (GVB1. S. 884). -

C. Haushaltsmäßige Auswirkungen:

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

1. Einnahmen: Keine.

O 2. Ausgaben:
Die geschätzten Kosten für den Grunderwerb und
für die Straßenbaumaßnahme Malteserstraße ohne

3
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Tunnelbauwerk innerhalb des Bebauungsplan-
bereichs belaufen sich auf etwa 2 870 000 DM. Diese
Mittel sind in der Baumaßnahme „Neubau einer
Straße von Munsterdamm bis Kamenzer Damm" •
enthalten, die mit Gesamtkosten von 12 000 000 DM
ab i974 in der Investitionsplanung 1972 bis 1976
beim Abschnitt 42 02 - Steglitz - Haushaltsstelle

• ._ 72009 enthalten ist. ^ -
_ :, — : — Die Kosten für den Ausbau der KreuzungrPaul-^ _ 7 _• 7 ' .. ~ •

" " * ' Schneider-Straße /"Straße 562 "(künftiger Kamen
zer Damm) innerhalb des Bebauungsplanbereichs -* .

,.,_.-- _:_ sind in den Gesamtbaukosten tler Maßnahme „Aus-
•_••--'-" _bau des Kamenzer Dammes von Wedellstraße bis_ - ...•"•-

~ _.*•_.. — Malteserstraßei' mit etwa 3L550 000-DM-enthalten. - — .

'- Fürt diese Maßnahme mit Gesamtkosten von
2 000 000 DM sind unter Abschnitt 42 02 Haushalts
stelle 72000 bis einschließlich 1972 Mittel in Höhe

- von 17 000 DM bereitgestellt. Die restlichen Mittel
sollen ab 1973 in den Haushalt eingestellt werden.

Nach Angaben, der zuständigen Uhternehmens-
träger belaufen sich die geschätzten Kosten für die ;'r

' \. Xeitungsverlegungen innerhalb des Planbereichs auf
* - etwa 563000 DM.

11 _ „UMe geschätztenKosten für die Anlegung der Grün- . .— . —
• -••-•••r•-• fläche belaufen sich auf etwa 150 000 DM.

•_ ' . ;I>re Kosten sind noch nfchtlin den Haushalt ein-
'•* V^ - - .gestellt worden. '%'= .";>"• '••"..•

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

• • *. Keine. ' . "•*;._ * • l ^ _ _ _

• _ ^ BerUn,den4. Juli 1972

-^ l'- ;_":-^ '.- ..Der Senat von BerHn

•'•-• '-V-l^7%s:f^-%^ ""^^t^B-c'i-mredier - z[
.,..^S(^>_^ T , i.^ - -fürBau-nndWohnungswesen

^P"


